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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 5908/J betreffend "Hat 

Hygiene Austria die Regierung abgezockt?", welche die Abgeordneten Mag.a Karin Grei-

ner, Kolleginnen und Kollegen am 23. März 2021 an mich richteten, stelle ich fest: 

Antwort zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage: 

1. Haben Sie einen Betriebsbesuch bei Hygiene Austria gemacht? 

1. Falls Ja, sind Ihnen im Rahmen des Betriebsbesuchs bei Hygiene Austria Ungereimthei-

ten aufgefallen (z.B.: Anzahl der Mitarbeiter in Verbindung mit den Produktionskapazi-

täten der Firma)? 

Ich habe am 8. Mai 2020 gemeinsam mit Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner den 

Standort in Wiener Neudorf besucht. Zu diesem Zeitpunkt hat Hygiene Austria lediglich 

Mund-Nasen-Schutzmasken produziert. 

Antwort zu Punkt 3 der Anfrage: 

2. Hat Ihr Ressort Hygiene Austria administrative Unterstützung angeboten? 

Auf entsprechende Anfragen wurden Hygiene Austria ebenso wie allen anderen interes-

sierten Unternehmen allgemein zugängliche Informationen, insbesondere zu Fragen der 

administrativen Abwicklung von Exporten und Importen, Zertifizierungen, Normen für 

Schutzmasken oder Betriebsanlagengenehmigungen, sowie zuständige Ansprechpersonen 

genannt.  
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Antwort zu den Punkten 4 und 5 der Anfrage: 

3. Hat Hygiene Austria einen Antrag auf Förderungen/Wirtschaftshilfen an Ihr Ressort 

gestellt?  

a. Falls ja, wie hoch waren die beantragten Förderungen/Wirtschaftshilfen der Hygi-

ene Austria.  

a. Falls ja, kam es bereits zu einer Auszahlung und wenn ja, wie hoch waren diese? 

4. Werden Sie die versuchen die beantragten Wirtschaftshilfen/Förderungen aufgrund 

des Verdachts des schweren Betrugs zurückfordern?  

a. Haben Sie diesbezüglich bereits rechtliche Schritte in die Wege geleitet?  

a. Falls ja, welche rechtlichen Schritte werden Sie setzen um den österreichischen 

Steuerzahler möglichst schadlos zu halten?  

b. Falls nein, warum haben sie solche Schritte noch nicht eingeleitet? 

Es trifft zu, dass Hygiene Austria im Rahmen der COVID-19-Investitionsprämie für Unter-

nehmen Förderungsanträge bei der Austria Wirtschaftsservice GesmbH eingebracht hat. 

Auszahlungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erfolgt. Bei einer beantragten, aber 

nicht ausbezahlten Förderung mangelt es jedoch sachlogisch an einem Auszahlungsbetrag, 

welcher einer Rückforderung unterzogen werden könnte. In Hinblick darauf sind die Un-

terpunkte zu Punkt 5 der Anfrage gegenstandslos.  

Wien, am 21. Mai 2021 

Dr. Margarete Schramböck 

Elektronisch gefertigt 
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